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Dritte Durchführungsbestimmung*
’ zum Gerichtsverfassungsgesetz.

— Bestellung von Dolmetschern und Übersetzern 
für den Bereich der Justiz —

Vom 2. August 1957

Auf Grund des § 70 des Gerichtsverfassungsgesetzes 
vom 2. Oktober 1952 (GBl. S. 983) wird im Einverneh
men mit dem Staatssekretär für Hochschulwesen und 
dem Minister der Finanzen folgendes bestimmt:

§ 1
(1) Dolmetscher und Übersetzer für die Übertragung 

aus einer Fremdsprache in die deutsche Sprache und 
umgekehrt werden für denv Bereich der Justiz vom 
Minister der Justiz bestellt.

(2) Die Bestellung gilt für das gesamte Gebiet der 
Deutschen Demokratischen Republik; sie kann beim 
Vorliegen wichtiger Gründe jederzeit widerrufen wer
den.

(3) Personen, die nicht als Dolmetscher oder Über
setzer für den Bereich der Justiz bestellt worden sind, 
dürfen von den Justizorganen zu Übersetzungsarbeiten 
nur dann herangezogen werden, wenn für die betref
fende Sprache Dolmetscher oder Übersetzer noch nicht 
bestellt worden sind.

§ 2
(1) Personen, die sich um die Bestellung als Dol

metscher oder Übersetzer bewerben, haben in dem 
Gesuch die Fremdsprache, für die sie zum Dolmetscher 
oder Übersetzer bestellt zu werden wünschen, anzu
geben und ihre Sprachkenntnisse durch Zeugnisse oder 
andere Belege nachzuweisen.

• 2. DB (GBl. I 1955 S. 108)

(2) Die Gesuche sind schriftlich bei der Justizver
waltungsstelle des Bezirkes, in dem der Betreffende 
wohnhaft ist, einzureichen.

§ 3
r

(1) Jeder Bewerber, der seine Befähigung als Dol
metscher 'oder Übersetzer nicht durch ein Zeugnis des 
Dolmetscherinstituts der Karl-Marx-Univereität in 
Leipzig oder eines anderen staatlichen Dolmetscher
instituts nach weisen kann, hat vor dem Dolmetscher
institut der Karl-Marx-Universität eine Prüfung abzu
legen, die eine schriftliche Hausarbeit, zwei Klausur
arbeiten und eine mündliche Prüfung umfaßt.

(2) Die Prüfungskommission wird vom Minister der 
Justiz im Einvernehmen mit dem Staatssekretär für 
Hochschulwesen bestellt; ihr gehören an:

Der Direktor des Dolmetscherinstituts der Karl-Marx- 
v Universität als Vorsitzender;

ein Vertreter des Ministeriums der Justiz;
zwei Sprachprüfer des Dolmetsdierinstituts und
ein Jurist, der die betreffende Fremdsprache be
herrscht.

§ 4
(1) Personen, die die Prüfung nach § 3 bestanden 

haben, werden vom Minister der Justiz zum Dolmet
scher oder Übersetzer für den Bereich der Justiz be
stellt.

(2) Die Urkunde über die Bestellung (Anlage) wird 
dem Dolmetscher oder Übersetzer vom Leiter der Justiz
verwaltungsstelle ausgehändigt in deren Bezirk der 
Dolmetscher oder Übersetzer wohnhaft ist. Bei der 
Aushändigung der Bestellungsurkunde erfolgt gleich
zeitig die Verpflichtung des Dolmetschers oder Über
setzers zur gewissenhaften Ausübung seiner Tätigkeit.
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